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 REGIERUNG VON OBERBAYERN

Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbands Staatliche weiterführende Schulen im 
Südosten des Landkreises München

Vom 10. Februar 2014

Der Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im 
Südosten des Landkreises München erlässt gemäß Art. 44 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) folgende Satzung:

§ 1

Die Verbandssatzung des Zweckverbands Staatliche 
weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises 
München in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
September 2010 (OBABI S. 255) wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Der Sitz des Zweckverbands ist an den Verwaltungssitz 
der bzw. des Verbandsvorsitzenden gebunden.“
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REGIERUNG VON OBERBAYERN

21. Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckver-
bands Kommunale Verkehrssicherheit Oberland

Vom 3. Februar 2014

Die Verbandssatzung vom 11. Januar 2007, amtlich be-
kannt gemacht im Tölzer Kurier am 21. Januar 2007 und 
zuletzt geändert durch die 20. Satzung zur Änderung der 
Satzung des Zweckverbands Kommunale Verkehrssicher-
heit Oberland vom 14. November 2013 (OBABl S. 346) 
wird aufgrund der Art. 18, 19 und 44 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit wie folgt geändert:

§ 1

1. § 2 Abs. 1 wird um nachfolgende Verbandsmitglieder 
ergänzt:

aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen
Verwaltungsgemeinschaft Seehausen a.Staffelsee für die 
Gemeinde Riegsee

aus dem Landkreis Miesbach
Gemeinde Bad Wiessee

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbands Staatliche weiterführende Schulen im 
Südosten des Landkreises München

Vom 10. Februar 2014

Der Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im 
Südosten des Landkreises München erlässt gemäß Art. 44 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) folgende Satzung:

§ 1

§ 6 Abs. 2 Satz 1 der Verbandssatzung des Zweckver-
bandes Staatliche weiterführende Schulen im Südosten 
des Landkreises München in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. September 2010 (OBABI S. 255) erhält 
folgende Fassung:

„Die Verbandsräte der Verbandsgemeinden haben jeweils 
eine und der Landkreis München hat zehn Stimmen, von 
denen vier auf den Landrat und je drei auf die beiden wei-
teren Verbandsräte des Landkreises München entfallen.“

2.  § 17 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Für die Führung der Kassengeschäfte errichtet der Zweck-
verband eine eigene Kasse, die an den Verwaltungssitz der 
bzw. des Verbandsvorsitzenden gebunden ist.“

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Regierung von Oberbayern in Kraft.

München, 10. Februar 2014
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Süd-
osten des Landkreises München

Johanna Rumschöttel
Verbandsvorsitzende

Die vorstehende Satzung wurde der Regierung von Ober-
bayern mit Schreiben des Zweckverbands vom 12. Februar 
2014 gemäß Art. 48 Abs. 2 KommZG angezeigt. Sie wird 
hiermit gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG amtlich 
bekannt gemacht. 

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Regierung von Oberbayern in Kraft.

München, 10. Februar 2014
Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Süd-
osten des Landkreises München

Johanna Rumschöttel
Verbandsvorsitzende

Die vorstehende Satzung wurde der Regierung von Ober-
bayern mit Schreiben des Zweckverbands vom 12. Februar 
2014 gemäß Art. 48 Abs. 2 KommZG angezeigt. Sie wird 
hiermit gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG amtlich 
bekannt gemacht.
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2. § 4 Abs. 2 wird wie folgt ergänzt:
„

Gemeinde: Übertragung des 
ruhenden  
Verkehrs
(§ 4 Abs. 1  
Buchstabe a)

Übertragung des 
fließenden  
Verkehrs
(§ 4 Abs. 1  
Buchstabe b)

Übertragung der 
sonstigen  
Aufgaben
(§ 4 Abs. 1  
Buchstabe c)

aus dem Landkreis  
Garmisch-Partenkirchen

Verwaltungsgemeinschaft Seehausen 
a. Staffelsee für die  
Gemeinde Riegsee 

X X

aus dem Landkreis 
Miesbach

Gemeinde Bad Wiessee X
                                       „

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft.

Bad Tölz, 3. Februar 2014
Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberland

Josef Janker
Zweckverbandsvorsitzender

Die vorstehende Satzung wurde mit Schreiben der Regie-
rung von Oberbayern vom 27. Januar 2014 gemäß Art. 48 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 KommZG genehmigt. Sie wird hiermit 
gemäß Art. 48 Abs. 3 KommZG amtlich bekannt gemacht.
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ZWEcKVERBAND ERhOLUNGS- UND TOURISMUS-
REGION INN-SALZAch

Haushaltssatzung des Zweckverbands Erholungs- und 
Tourismusregion Inn-Salzach für das Haushaltsjahr 
2014

I.

Aufgrund Art. 40 Abs. 1 Satz 1 und Art. 26 Abs. 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
in Verbindung mit Art. 57 ff. der Landkreisordnung (LKrO) 
erlässt der Zweckverband Erholungs- und Tourismusregion 
Inn-Salzach folgende haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte haushaltsplan für das haushalts-
jahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  512.000 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  125.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Umlage wird nach § 12 der Verbandssatzung im Ver-
waltungshaushalt auf 342.000 € festgesetzt. Sie wird nach 
§ 12 Abs. 1 Satz 2 der Verbandssatzung je zur hälfte von 
den Verbandsmitgliedern,  den Landkreisen Altötting und 
Mühldorf a. Inn erhoben.

§ 5

Der höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem haushaltsplan wird auf 
10.000 € festgesetzt.

§ 6

Die haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 
in Kraft.

II.

Die haushaltssatzung und der haushaltsplan liegen ab 
dem Tag der Bekanntmachung eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbands Erholungs- und Touris-
musregion Inn-Salzach, Zimmer 0.91, Bahnhofstraße 38 in 
84503 Altötting während der allgemeinen Geschäftsstunden 
zur Einsichtnahme auf.

Altötting, 10. Februar 2014
Zweckverband Erholungs- und Tourismusregion Inn-
Salzach

Georg huber
Landrat, Verbandsvorsitzender

ZWEcKVERBAND FÜR RETTUNGSDIENST UND 
FEUERWEhRALARMIERUNG OBERLAND (WEILhEIM)

Haushaltssatzung des Zweckverbands für Rettungs-
dienst und Feuerwehralarmierung Oberland (Weilheim) 
für das Haushaltsjahr 2014

I.

Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralar-
mierung Oberland (Weilheim) erlässt aufgrund der Art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung in Verbindung mit Art. 35 Abs. 2 und 
Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
folgende haushaltssatzung:

§ 1

Der haushaltsplan für das haushaltsjahr 2014 wird

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf 905.500 €

festgesetzt.

§ 2

Der haushaltsplan für das haushaltsjahr 2014 wird

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf 282.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. Die Verbandsumlage wird wie 
folgt festgesetzt:

im Verwaltungshaushalt auf 491.000 €
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§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem haushaltsplan werden nicht festgesetzt.

§ 5

Diese haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in 
Kraft.

Weilheim, 23. Januar 2014
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmie-
rung Oberland (Weilheim)

Dr. Friedrich Zeller
Landrat, Verbandsvorsitzender

II.

Es wird bekannt gemacht, dass der haushaltsplan ab 
dem Tag der Veröffentlichung eine Woche lang in der 
Geschäftsstelle des Verbands, Stainhartstraße 7, Zimmer 
311, 82362 Weilheim zur Einsicht aufliegt.

Wirtschaft und Verkehr

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) vom 7. Juli 2005 
(BGBl I S. 1970)

Nach § 74 EnWG sind Entscheidungen der Regulierungs-
behörde zu veröffentlichen. Die Entscheidungen der Bay-
erischen Landesregulierungsbehörde sind auf der zentralen 
Internetseite der Bayerischen Landesregulierungsbehörde 
veröffentlicht (www.bayerische-landesregulierungsbehoer-
de.de > Informationen > Entscheidungen). Dort sind auch 
weitere Informationen zur Regulierung der Energieversor-
gungsnetze sowie zu den Aufgaben der Landesregulie-
rungsbehörden abrufbar.

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) und Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
Neubau eines Gleisnebenanschlusses der Johann 
Dettendorfer Spedition Ferntrans GmbH & Co. KG 
in Kiefersfelden;
Allgemeine Vorprüfung nach § 3c UVPG – 
Entbehrlichkeit einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung

Bekanntmachung vom 27. Februar 2014
23.2-3547-D 60

Die Johann Dettendorfer Spedition Ferntrans Gmbh & co. 
KG hat bei der Regierung von Oberbayern für das oben 
genannte Vorhaben die Planfeststellung beantragt. 

Für das Vorhaben war nach § 3c Sätze 1 und 3 UVPG 
mittels allgemeiner Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, 
ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

Die Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zur Folge 
haben wird. In einem solchen Fall ist keine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen.

Die Regierung von Oberbayern stellt deshalb fest, dass  
für das vorstehende Vorhaben eine Umweltverträglich-
keitsprüfung entfällt, und gibt dies hiermit nach § 3a Satz 
2 UVPG öffentlich bekannt.

Diese Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar.

München, 27. Februar 2014
Regierung von Oberbayern

christoph hillenbrand
Regierungspräsident
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PLANUNGSVERBAND REGION INGOLSTADT

Haushaltssatzung des Planungsverbands Region In-
golstadt für das Haushaltsjahr 2014

I.

Aufgrund § 10 Abs. 1 Ziffer 4a der Verbandssatzung in 
Verbindung mit Art. 5 Abs. 4 des Bayer. Landesplanungs-
gesetzes, Art. 41 Abs. 1, Art. 42 Abs. 1 des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit und Art. 55 ff. der Landkreis-
ordnung für den Freistaat Bayern erlässt der Planungsver-
band Region Ingolstadt folgende haushaltssatzung:

§ 1

Der haushaltsplan für das haushaltsjahr 2014 wird im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf  63.250 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf  1.680 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben des 
Gesamthaushalts sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der höchstbetrag für Kassenkredite zur rechtzeitigen  
Leistung von Ausgaben nach dem haushaltsplan wird auf 
0 € festgesetzt.

§ 5

Umlagen von den Verbandsmitgliedern werden nicht er-
hoben.

Landesentwicklung

Umweltfragen

§ 6

Diese haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

II.

Die haushaltssatzung und der haushaltsplan 2014 lie-
gen ab dem Tag der amtlichen Bekanntmachung gemäß  
Art. 59 Abs. 3 LKrO eine Woche lang in der Geschäftsstelle 
des Planungsverbands Region Ingolstadt, Auf der Schanz 
39, Zimmer 108, 85049 Ingolstadt während der allgemeinen 
Geschäftszeiten zu jedermanns Einsicht auf.

Ingolstadt, 28. Februar 2014
Planungsverband Region Ingolstadt
 
Martin Wolf
Landrat, Verbandsvorsitzender

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Verordnung über die Genehmigungspflicht für Anlagen 
in oder an Gewässern dritter Ordnung im Regierungs-
bezirk Oberbayern 

Vom 13. Februar 2014  Nr. 226-4502-1/83

Auf Grund des Art. 20 Abs. 2 des Bayer. Wassergesetzes 
‒ BayWG ‒ in der Fassung der Bekanntmachung vom  
25. Februar 2010 (GVBl S. 66, BayRS 753-1-UG) erlässt 
die Regierung von Oberbayern folgende Verordnung: 

§ 1

(1) Die Genehmigungspflicht für die Errichtung oder 
wesentliche Änderung von Anlagen im Sinne des Art. 20  
Abs. 1 BayWG wird für folgende Gewässer dritter Ord-
nung begründet:
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(2) Die alphabetische Reihenfolge der in Abs. 1 ge-
nannten Gewässer ergibt sich aus der Anlage.

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. April 2014 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung der Regierung 
von Oberbayern über die Genehmigungspflicht für 
Anlagen in oder an Gewässern dritter Ordnung im 
Regierungsbezirk Oberbayern vom 7. April 1989 
(Amtsblatt der Regierung von Oberbayern vom 26. 
Mai 1989, Nr. 11, S. 101, S. 126) außer Kraft.

München, 18. Februar 2014
Regierung von Oberbayern

christoph hillenbrand
Regierungspräsident
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